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1.0 Geltungsbereich

1.1 Wir bestellen auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Andere Bedingungen 
werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Nehmen wir die 
Lieferung/Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgelei-
tet werden, wir hätten Ihre Lieferbedingungen angenommen.

1.2 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 
Abs. 1 BGB. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte über den Verkauf und/oder die Lieferung be-
weglicher Sachen mit Ihnen bei laufender Geschäftsbeziehung.

2.0 Angebote, Widerruf, Schriftform, Geheimhaltung, Änderungen,  
Ursprungsnachweise, Urheber rechte

2.1 Angebote sind verbindlich und kostenlos einzureichen. Sie sollen unseren Anfragen entsprechen. 
Alternativen sind gleichwohl erwünscht. Abweichungen zu unseren Anfragen sind deutlich zu kenn-
zeichnen. Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten, Entwürfen sowie 
für Probelieferungen werden nicht gewährt.

2.2 Nehmen Sie unsere Bestellung nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang schriftlich an, so 
sind wir zum Widerruf berechtigt. Nehmen Sie unsere Bestellung mit Abweichungen an, so haben Sie 
uns deutlich auf diese Abweichungen hinzuweisen. Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn wir diesen 
Abweichungen schriftlich zugestimmt haben. Lieferabrufe werden spätestens verbindlich, wenn Sie 
nicht innerhalb von 2 Kalendertagen seit Zugang schriftlich widersprechen.

2.3 Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit unserer nach-
träglichen schriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und Vertragsände-
rungen. Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferabrufe, Wareneingangsdokumente und Rechnun-
gen können auch in elektronischer Form erfolgen.

2.4 Sie haben unsere Anfragen, die daraus resultierenden Angebote sowie den Vertragsabschluss 
vertraulich zu behandeln und dürfen in sämtlichen Veröffentlichungen, z. B. in Werbematerialien und 
Referenzlisten, auf geschäftliche Verbindungen mit uns erst nach der von uns erteilten schriftlichen Zu-
stimmung hinweisen.

2.5 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen oder technischen 
Einzelheiten, die Ihnen während der Auftragsdurchführung oder durch die Geschäftsbeziehung be-
kannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu machen. Un-
terlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. Mitarbeiter, die von Ihnen mit der Ausführung unserer 
Bestellung beauftragt werden, müssen von Ihnen zur entsprechenden Geheimhaltung verpflichtet wer-
den. Sie sind hinsichtlich §§ 17 und 18 UWG zu belehren. Erkennt einer der Vertragspartner, dass eine 
geheim zu haltende Information in den unerlaubten Besitz eines unbefugten Dritten gelangt oder eine 
geheim zu haltende Unterlage verloren gegangen ist, so wird er den anderen Vertragspartner hiervon 
unverzüglich unterrichten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertra-
ges. Sie erlischt erst, wenn und soweit das in den Unterlagen enthaltene Fertigungswissen bzw. das 
erhaltene Know-how allgemein bekannt geworden ist.

2.6 Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit 
dies für Sie zumutbar ist. Bei dieser Änderung sind die Auswirkungen von beiden Seiten, insbesondere 
hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen zu berücksichtigen.

2.7 Von uns angeforderte Ursprungsnachweise werden Sie mit allen erforderlichen Angaben versehen 
und ordnungsgemäß unterzeichnet unverzüglich zur Verfügung stellen. Entsprechendes gilt für umsatz-
steuerrechtliche Nachweise bei Auslands- und innergemeinschaftlichen Lieferungen. Diese Unterlagen 
sind spätestens 10 Kalendertage vor dem Liefertermin bei uns abzugeben. Sie verpflichten sich mit der 
Annahme einer Bestellung, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen und Lieferantenerklärungen 
durch die Zollverwaltung zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen Auskünfte zu erteilen, als 
auch evtl. erforderliche amtliche Bestätigungen (Auskunftsblätter) beizubringen. Weiterhin verpflichten 
Sie sich, uns den Schaden zu ersetzen, der uns dadurch entsteht, dass der erklärte Ursprung von der zu-
ständigen Behörde nicht anerkannt wird. Sie werden uns unverzüglich informieren, wenn eine Lieferung 
ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen nach deutschem oder einem sonstigen Recht unterliegt.

2.8 Sie haben uns über die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Meldepflichten für die 
Einfuhr und das Betreiben der Liefergegenstände aufzuklären.

2.9 An unseren Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor.

3.0 Preise, Lieferumfang, Eigentumsübergang, öffentliche Preisprüfung, 
Über- und Unterlieferungen, Versand, Gefahrübergang, Verpackung

3.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nachtägliche Preis-
erhöhungen und Zusatzvergütungen für Nebenleistungen sind ausgeschlossen. Kosten für Verpackung 
und Transport bis zur von uns angegebenen Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle sowie für Zollfor-
malitäten und Zoll sind in den Preisen enthalten. Sind keine Preise in der Bestellung angegeben, gelten 
Ihre Listenpreise abzüglich der mit uns vereinbarten Rabatte bzw. der handelsüblichen Abzüge.

3.2 Zur Lieferung gehören auch alle vertraglich vereinbarten Hilfs- und Betriebsstoffe sowie sämtliche 
Dokumentationen, wie Zeichnungen, Qualitäts- und Prüfzeugnisse, Servicehandbücher, Ersatzteilkata-
loge sowie sonstige Handbücher. Bei technischen Geräten aller Art gehören zum Lieferumfang auch 
umfassende Systemdarstellungen sowie gebrauchsfähige Montage- und Bedienungsanleitungen, bei 
Softwareprodukten vollständige System- und Benutzerdokumentationen. Bei ausschließlich für uns 
entwickelter Software ist die Lieferpflicht erst erfüllt, wenn uns auch der Quellcode übermittelt wurde.

3.3 Bestellungen über Produkte aus dem Bereich der Massen-/Serienfertigung können, sofern nichts 
Anderes vereinbart ist, um maximal 3 % überliefert, aber nicht unterliefert werden. Sollten die 3 % über-
schritten werden, behalten wir uns vor, Mehrmengen zu Ihren Lasten zurückzuschicken.

3.4 Mit der Übergabe wird die Lieferung unser Eigentum. Dies gilt nicht bei Vorliegen eines einfachen 
Eigentumsvorbehalts zu Ihren Gunsten. Ausgeschlossen sind alle sonstigen Formen des Eigentumsvor-
behalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlän-
gerte Eigentumsvorbehalt. Durch die Art der Preisstellung wird die in Ziff. 19 oder davon abweichend 
individuell getroffene Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht geändert. Wenn das Eigentum an den 
zu liefernden Produkten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung schon zu einem Zeitpunkt auf uns 
übergeht, wo die Produkte bei Ihnen lagern, haben Sie unser Eigentum ordnungsgemäß zu kennzeich-
nen und es separat zu lagern. Der Gefahrübergang erfolgt erst mit Übergabe an uns. Der Übergabe steht 
es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden.

3.5 Soweit sich die Bestellungen auf Behördenlieferungen beziehen, die der öffentlichen Preisprüfung 
unterworfen sind, verpflichten Sie sich zur uneingeschränkten Auskunftspflicht über Ihre Preisbildung 
gegenüber den prüfberechtigten Behörden und erkennen die zulässigen Preise als für Sie verbind-
lich an.

3.6 Versandvorschriften, insbesondere Versandanschriften, sind genauestens einzuhalten. Kosten, die 
durch die Nichteinhaltung der Versandvorschriften entstehen, gehen zu Ihren Lasten. Auf Versandan-
zeigen, Lieferscheinen, Frachtbriefen, Rechnungen und sämtlicher Korrespondenz mit uns ist unsere 
Bestell Nr. anzugeben. Sie sind für alle Folgen verantwortlich, die sich aus der Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung ergeben.

3.7 Der Versand erfolgt auf Ihre Gefahr. Die Gefahr jeder Verschlechterung, einschließlich des zufälligen 
Untergangs, bleibt bis zur Ablieferung an der vereinbarten Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle bei 
Ihnen. Wir sind nicht verpflichtet, Wagenladungen vor Eintreffen der Lieferpapiere abzufertigen.

3.8 Bitten wir Sie um Aufschub einer Lieferung, so müssen Sie gegen Erstattung der Mehraufwendun-
gen nach Maßgabe des § 304 BGB die ordnungsgemäß verpackten und gekennzeichneten Produkte 
sorgfältig einlagern und versichern, jedoch nicht länger als drei Monate.

3.9 Ihre Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Verbleibt die Verpackung in Ihrem Eigentum, so nehmen Sie diese auf Ihre Kosten zurück. Die Waren sind 
so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur in dem 
für die Erreichung dieses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundli-
che Verpackungsmaterialien zum Einsatz gelangen.

3.10 Für die Auslegung von Handelsklauseln gelten in erster Linie die Incoterms in ihrer jeweils bei Ver-
tragsabschluss gültigen Fassung.

4.0 Rechnungserteilung, Zahlung, Bescheinigungen

4.1 Rechnungen sind uns mit allen dazugehörigen Unterlagen und Daten nach erfolgter vollständiger 
und mangelfreier Lieferung/Leistung gesondert in ordnungsgemäßer Form einzureichen. Rechnungen 
müssen den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügen. Rechnungen können wir nur bearbeiten, 
wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnum-
mer angeben. Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der Richtig-
stellung als bei uns eingegangen. Tritt auf Grund des Art. 138 Abs. 1a MwStSystRL Steuerpflicht ein, ist 
diese von Ihnen zu tragen. Soweit durch Ihr Verschulden Fehler in Rechnungen auftreten, belasten wir 
Sie für den erhöhten Verwaltungsaufwand – für jeden Fall einer Korrektur – mit 20,00 EUR, unbeschadet 
weiterer nachweisbarer Kosten. Das Gleiche gilt für Versandpapiere und Lieferscheine. Sie haben das 
Recht, uns einen tatsächlich geringeren Verwaltungsaufwand nachzuweisen.

4.2 Wir bezahlen, sofern nichts Anderes vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen abzüglich 
3 % Skonto oder nach 30 Tagen netto Kasse. Wir behalten uns vor, die Rechnung des Lieferanten auch 
im Scheck-Wechsel-Verfahren zu begleichen; alle anfallenden Gebühren und Spesen gehen zu unseren 
Lasten.

4.3 Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen, z. B. Analysezertifikate, bzw. sonstige Dokumen-
tationen vereinbart sind, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind zusammen 
mit der Lieferung an uns zu übersenden. Spätestens müssen sie jedoch 5 Kalendertage nach Rech-
nungseingang bei uns vorliegen. Die Zahlungsfrist für Rechnungen beginnt mit dem Eingang der ver-
einbarten Bescheinigungen bzw. Dokumentationen. Dies gilt nur, sofern nichts anders vereinbart ist.

4.4 Haben Sie Dienstleistungen für uns erbracht, gehört zur Rechnung ein von unserem Abnahmebe-
auftragten bestätigter Leistungsnachweis, Stundenzettel usw.

4.5 Bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten und zwar ohne Verlust von Rabatten, Skonti oder 
ähnlichen Zahlungsvergünstigungen. Soweit Zahlungen für fehlerhafte Lieferungen bereits erbracht 
wurden, sind wir berechtigt, andere fällige Zahlungen bis zur Höhe der geleisteten Zahlungen zurück-
zuhalten.

4.6 Unsere Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt einer Berichtigung, falls sich nachträglich Bean-
standungen ergeben sollten.

4.7 Die Annahme einer Lieferung bedeutet nicht die Anerkennung der Mangelfreiheit. Das Gleiche gilt 
für Zahlungen.

5.0 Für uns entwickelte Software

5.1 Erstellen Sie auftragsgemäß ausschließlich für uns individuelle Software, räumen Sie uns die nach 
dem Vertragszweck notwendigen Nutzungsrechte ein. Sie räumen uns insbesondere ein zeitlich und 
räumlich unbegrenztes, übertragbares, ausschließliches und alleiniges Nutzungs- und Verwertungs-
recht an der Software ein. Wir sind berechtigt, das Computerprogramm, die Programmbeschreibung 
und das Begleitmaterial zu bearbeiten, zu verändern und zu erweitern, zu vervielfältigen, auf andere 
Datenträger zu übertragen, körperlich und unkörperlich zu verbreiten, einschließlich der Verbreitung 
über das Internet, zu veröffentlichen, in Bild und Ton wiederzugeben und zu speichern oder sonst zu 
verändern sowie zu nutzen und zu verwerten. Das Nutzungsrecht schließt auch künftige, neue Nut-
zungsformen ein.

5.2 Die Übertragung der Nutzungsrechte ist in der vereinbarten Vergütung enthalten und mit deren 
Zahlung abgegolten.

5.3 Sie verzichten auf das Recht der Autorennennung innerhalb der Software sowie auf begleitenden 
Dokumentationen.

5.4 Ihre Lieferpflicht ist erst erfüllt, wenn uns auch der Quellcode übermittelt wurde.

6.0 Liefertermine, Lieferverzug, höhere Gewalt, vorzeitige Anlieferung, Teillieferungen

6.1 Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich und müssen genauestens eingehalten werden. 
Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der ordnungsgemäße Eingang 
der Ware bzw. die einwandfreie Erbringung der Leistung sowie Übergabe der Dokumentation bei der 
von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle beziehungsweise für uns die Rechtzeitigkeit der 
erfolgreichen Abnahme. Falls die Lieferfrist von Ihnen als „voraussichtlich“, „ungefähr“, „unter üblichem 
Vorbehalt“ oder dergleichen bezeichnet oder bestätigt worden ist, dürfen zwischen dem genannten 
Termin und der tatsächlich erfolgten Lieferung höchstens 8 Kalendertage liegen. Die vorbehaltlose An-
nahme der verspäteten Lieferung bedeutet keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.

6.2 Erkennen Sie, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden 
kann, so haben Sie uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 
Verzögerung schriftlich mitzuteilen. Sie werden in solchen Fällen trotzdem alle erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, damit der vereinbarte Liefertermin eingehalten werden kann oder sich nur eine geringe 
zeitliche Verzögerung ergibt und uns schriftlich mitteilen, was Sie hierzu im Einzelfall unternommen 
haben und noch unternehmen werden. Durch die Mitteilung einer voraussichtlichen Lieferverzöge-
rung ändert sich in keinem Fall der vereinbarte Liefertermin. Das Beschaffungsrisiko liegt bei Ihnen als 
Lieferant, der Vorbehalt der Selbstbelieferung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Sie räumen uns das 
Recht ein, dass wir uns erforderlichenfalls bei Ihren Lieferanten einschalten können. Alle Kosten, die uns 
als Folge einer schuldhaft unterbliebenen oder verspäteten Unterrichtung entstehen, gehen zu Ihren 
Lasten. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins notwendige beschleunigte Beförderung 
sind von Ihnen zu tragen.
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6.3 Kommen Sie in Lieferverzug, dann stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu.

6.4 Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen und/oder Materialien sowie 
 Muster können Sie sich nur berufen, wenn Sie die Unterlagen und/oder Materialien sowie Muster schrift-
lich angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist erhalten haben.

6.5 Eine aufgrund höherer Gewalt unmöglich gewordene Leistung befreit die Vertragspartner für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und 
ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Insbesondere 
sind vom Lieferanten bei Abgabe eines Angebots während einer bereits andauernden Störung aufgrund 
höherer Gewalt die veränderten Verhältnisse zu berücksichtigen und das Angebot mit Blick auf die ge-
änderten Bedingungen abzugeben. Der Lieferant trägt das Risiko einer Preissteigerung. Eine aus einer 
Materialverknappung resultierende Preissteigerung begründet keinen Fall höherer Gewalt. Dauern die  
Hindernisse mehr als drei Monate an, ist jede Vertragsseite ohne weiteres zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt.

6.6 Bei vorzeitiger Anlieferung als vereinbart, behalten wir uns die Rücksendung auf Ihre Kosten vor. Er-
folgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum vereinbarten Liefertermin 
bei uns auf Ihre Kosten und Gefahr. Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst 
am vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen.

6.7 Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. Sie sind als solche in den 
Versanddokumenten bzw. Rechnungen zu kennzeichnen. Dort ist auch die verbleibende Restmenge 
aufzuführen. Auch wenn wir einer Teillieferung zustimmen, bleiben die vereinbarten Termine für die 
Gesamtlieferung/Gesamtleistung bestehen, so dass die Lieferung/Leistung erst mit vollständiger Ver-
tragserfüllung erbracht ist.

7.0 Gewährleistung, Nachbesserung, Neulieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, 
Serienfehler, Selbstnachbesserungsrecht, Rügefristen

7.1 Unbeschadet anderer Gewährleistungs-, Mangel- und Garantieansprüche aus dem Vertrag oder aus 
anderen Rechtsgründen sind uns sämtliche Lieferungen/Leistungen frei von Sachmängeln zu verschaf-
fen. Sie müssen der vereinbarten Beschaffenheit entsprechen und den neuesten Stand der Technik, 
die einschlägigen europäischen und deutschen rechtlichen Bestimmungen und die Vorschriften und 
Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden einhalten. Die Lieferungen/
Leistungen müssen auch für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder, falls eine solche 
nicht bestimmt ist, für den verkehrsüblichen Einsatzzweck geeignet sein. Sämtliche Waren haben dem 
letzten Stand der Sicherheitsvorschriften zu entsprechen und müssen bei Übergabe von den zustän-
digen Prüfstellen abgenommen und zur Verwendung für den beabsichtigten Verwendungszweck 
zugelassen sein. Die Lieferungen/Leistungen müssen insbesondere die Arbeitssicherheitsrechtlichen 
Bestimmungen, die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, die Unfallverhütungs- 
und Brandschutzvorschriften sowie die umweltrechtlichen Bestimmungen erfüllen. Weiter haben Sie 
unseren Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten, den wir Ihnen gern auf Anfrage zusenden. Sind im 
Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie hierzu unsere schriftliche 
Zustimmung einholen. Ihre Mängelhaftung wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Haben 
Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so haben Sie uns dies unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

7.2 Sollten Sie uns schuldhaft eine Lieferung/Leistung erbringen, die nicht frei von Rechten Dritter in 
Deutschland oder, sofern Sie hierüber unterrichtet sind, im Bestimmungsland ist, werden Sie für alle sich 
hieraus für uns ergebenden finanziellen Nachteile aufkommen.

7.3 Sie verpflichten sich, bei Ihren Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleis-
tungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche bzw. 
umweltverträgliche Produkte und Verfahren einzusetzen. Bei der Erbringung Ihrer Leistungen tragen Sie 
Ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt Rechnung, verbessern die energetische Leistung 
Ihrer Prozesse und vermeiden oder verringern Energieverschwendung, wo dies technisch möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist.

7.4 Vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 7.11 haben Sie während der Gewährleistungszeit gerügte Mängel 
der Lieferung/Leistung, zu denen auch die Nichterreichung garantierter Daten und das Fehlen zuge-
sicherter Eigenschaften gehören, nach Aufforderung unverzüglich und unentgeltlich, einschließlich 
sämtlicher Nebenkosten, nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften 
Teile bzw. Neulieferung/Neuherstellung zu beseitigen. Bei einem Werkvertrag liegt das Wahlrecht zwi-
schen Nachbesserung und Neulieferung bei Ihnen. Ist eine umgehende Nacherfüllung nicht möglich, 
haben Sie schnellstmöglich im Einvernehmen mit uns Abhilfe zu schaffen. Sie tragen insbesondere alle 
im Zusammenhang mit der Mängelfeststellung und Mängelbeseitigung entstehenden Aufwendungen, 
auch soweit sie bei uns anfallen, insbesondere Untersuchungskosten, Ein-, Aus und Wiedereinbaukosten 
mangelhafter Teile, Arbeits- und Materialkosten sowie die Transport- und sonstigen Kosten beim Aus-
tausch mangelhafter Teile, ausgenommen unsere regelmäßigen Kosten im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Untersuchung gem. § 377 HGB. Dies gilt auch, soweit sich die Aufwendungen dadurch erhöhen, 
dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde, jedoch nicht, 
wenn hierdurch unverhältnismäßige Kosten entstehen.

7.5 Nachbesserungen oder Neulieferungen/Neuherstellungen haben Sie notfalls im Mehrschichtbe-
trieb oder im Überstunden- oder Feiertagsstundeneinsatz vorzunehmen, falls dies aus bei uns vorlie-
genden dringenden betrieblichen Gründen erforderlich und zumutbar ist.

7.6 Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Es steht uns 
dann das Recht auf Rücktritt vom Vertrag und Minderung zu. Das Gleiche gilt, wenn eine von uns ge-
setzte angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen ist. Ein vereinbarter Zeitraum für die 
Nacherfüllung hat die gleichen Rechtswirkungen wie eine von uns vorgenommene Fristsetzung.

7.7 Soweit wir zum Rücktritt berechtigt sind, kann dieser, sofern sich die Nicht- oder Schlechterfüllung 
auf einen abgrenzbaren Teil der Leistung beschränkt, auf diesen Teil unter Aufrechterhaltung des Vertra-
ges im Übrigen beschränkt werden.

7.8 Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen behalten wir uns in allen Fällen vor.

7.9 Treten gleichartige Mängel bei mehr als 5 % der gelieferten Teile/Waren auf (Serienfehler), sind wir 
berechtigt, die gesamte vorhandene Liefermenge als mangelhaft zurückzuweisen sowie die gesetzli-
chen und vertraglich vereinbarten Mängelansprüche für diese geltend zu machen.

7.10 Kommen Sie Ihren Verpflichtungen aus der Mängelhaftung innerhalb einer von uns gesetzten, an-
gemessenen Frist schuldhaft nicht nach, so können wir die erforderlichen Maßnahmen auf Ihre Kosten 
und Gefahr selbst treffen oder von Dritten treffen lassen. Eigenleistungen rechnen wir zu drittüblichen 
Marktpreisen ab. In dringenden Fällen, in denen es nicht mehr möglich ist, Sie von einem Mangel und 
drohendem Schaden zu unterrichten, bevor der Eintritt eines hohen Schadens zu erwarten ist, können 
wir die Nachbesserung sofort selbst vornehmen oder durch einen Dritten ausführen lassen. Kleine 
Mängel können von uns – in Erfüllung unserer Schadensminderungspflicht bzw. im Rahmen insoweit 
getroffener Vereinbarungen – ohne vorherige Abstimmung selbst beseitigt werden, ohne dass hier-
durch Ihre Verpflichtungen aus der Mängelhaftung eingeschränkt werden. Wir können Sie dann mit den 
erforderlichen Aufwendungen belasten. Das Gleiche gilt, wenn plötzlich ungewöhnlich hohe Schäden 
drohen oder sonst besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
eine unverzügliche Nachbesserung durch uns rechtfertigen. Im Übrigen bleibt es beim Werkvertrag bei 
der Regelung des § 637 BGB.

7.11 Wir werden Ihnen offene Mängel der Lieferung unverzüglich schriftlich anzeigen, sobald sie nach 
den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, spätestens jedoch 
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang der Lieferung bei uns. Bei verdeckten Mängeln beträgt die 
Rügefrist 3 Arbeitstage nach Entdeckung. Für Software gelten die einzelvertraglichen Vereinbarungen.

7.12 Soweit nicht anders in den AEB oder dem Vertrag bestimmt, gelten ergänzend die anwendbaren 
gesetzlichen Mängelrechte. 

7.13 Die in § 445a BGB und § 445b BGB geregelten Bestimmungen zum Verkäuferrückgriff, finden zwi-
schen Ihnen und uns zusätzlich mit der Maßgabe Anwendung, dass es sich bei der von Ihnen an uns 
verkauften und bei der von uns weiterverkauften Sache nicht im Wesentlichen um dieselbe Sache han-
deln muss, wenn die von Ihnen an uns verkaufte Sache von uns vor dem Weiterverkauf verarbeitet oder 
sonst umgestaltet wurde, allerdings nur solange und soweit die von uns weiterverkaufte Sache deshalb 
mangelhaft ist, weil die von Ihnen an uns gelieferte Sache als Teil der von uns weiterverkauften Sache 
bereits mangelhaft war. 

8.0 Gewährleistungszeit, Hemmung, Neubeginn

8.1 Die vertragliche und gesetzliche Verjährungsfrist für Sachmängel („Gewährleistungszeit“) beträgt 
drei Jahre, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde oder im Einzelfall nicht eine länge-
re gesetzliche Gewährleistungs- oder Verjährungsfrist greift. Dies gilt auch bei Mehrschichtbetrieb. Sie 
beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den von uns benannten Dritten an der 
von uns vorgeschriebenen Empfangs bzw. Verwendungsstelle. 

8.2 Für bestellte Ersatzteile beträgt die Gewährleistungszeit drei Jahre nach Einbau/Inbetriebnahme 
und endet spätestens fünf Jahre nach Lieferung. 

8.3 Bei Leistungen, für die wir eine Abnahme vereinbart haben, beginnt die Gewährleistungszeit mit 
dem Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen Abnahmeerklärung genannt wird. Verzögert sich die 
Abnahme ohne Ihr Verschulden, so beträgt die Gewährleistungszeit drei Jahre nach Bereitstellung des 
vertragsgerechten Liefergegenstandes zur Abnahme. Die Gewährleistungszeit für Bauwerke und Bau-
materialien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes 
vereinbart wurde. 

8.4 Sie haben für Rechtsmängel der Lieferung und/oder Leistung einzustehen. Auch in diesem Falle 
sind wir berechtigt, Schadensersatz gemäß § 437 BGB geltend zu machen, es sei denn Sie haben den 
Rechtsmangel nicht zu vertreten.

8.5 Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige bei Ihnen ist die Verjährung von Gewährleis-
tungsansprüchen gehemmt, bis Sie unsere Ansprüche abgelehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt 
oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche verweigert.

8.6 Bei vertraglich oder gesetzlich geschuldeter Nacherfüllung durch Ersatzlieferung oder Nachbesse-
rung beginnt die Gewährleistungszeit für ersetzte und nachgebesserte Teile mit Abschluss der Nacher-
füllung erneut, es sei denn, dass Sie nicht zu der Maßnahme verpflichtet waren, sondern die Ersatzlie-
ferung oder Nachbesserung nur aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen erfolgte. Die Abnahme 
ist gegebenenfalls bei uns schriftlich zu beantragen. Die Frist endet jedoch in keinem Fall vor Ablauf 
der für die ursprüngliche Lieferung oder Leistung vereinbarten Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

9.0 Qualitätssicherung, Rückstellmuster, Produkthaftung

9.1 Sind Sie für einen Produktschaden verantwortlich, haben Sie uns insoweit von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, als die Ursache in Ihrem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und Sie im 
Außenverhältnis selbst haften. Im Rahmen Ihrer Freistellungsverpflichtung haben Sie Aufwendungen 
gemäß §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme 
Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von 
Rückrufmaßnahem werden wir Sie – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und Ihnen Gelegen-
heit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

9.2 Sie haben eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der Technik entsprechende 
Qualitätssicherung durchzuführen und uns diese nach Aufforderung nachzuweisen. Sie werden mit uns, 
soweit wir dies für erforderlich halten, eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschlie-
ßen.

9.3 Durch Ihre werksseitigen Kontrollen wird sichergestellt, dass Ihre Lieferungen unseren technischen 
Lieferbedingungen entsprechen, die wir Ihnen auf Anfrage gern übersenden. Sie verpflichten sich, von 
den durchgeführten Prüfungen Aufzeichnungen anzufertigen und sämtliche Prüf-, Mess- und Kontroll-
ergebnisse 10 Jahre zu archivieren. Wir sind jederzeit berechtigt, in diese Unterlagen Einblick zu nehmen 
und Kopien anzufertigen.

9.4 Soweit nichts Anderes vereinbart wurde, werden Sie die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass 
sie dauerhaft als Ihre Produkte erkennbar sind.

9.5 Sie haben für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Lieferung Rückstellmuster von den gelieferten Artikeln 
in ausreichender Menge zu archivieren und uns auf Anforderung kostenlos zur Verfügung zu stellen.  

9.6 Außerdem werden Sie sich gegen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des Rückrufri-
sikos in angemessener Höhe versichern und uns auf Verlangen die Versicherungspolice zur Einsicht-
nahme vorlegen.

10.0 Haftung

10.1 Unsere Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund ist ausgeschlossen, soweit wir nachweisen, dass 
solche Ansprüche nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Dieser Haftungsausschluss 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf einer Verletzung vertragswesentlicher Pflichten durch 
uns beruhen. Vertragswesentliche Pflichten in vorstehendem Sinne sind solche vertraglichen Verpflich-
tungen, (1) die sich auf Rechte der anderen Partei beziehen, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben 
und deren Wegnahme oder Einschränkung den Vertragszweck gefährden würde, und (2) deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Weiter gilt der Haftungsausschluss 
nicht für Ansprüche aus Fällen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und/oder aus einer 
anwendbaren Produkthaftungsgesetzgebung. 

10.2 In Fällen, in denen der Haftungsausschluss in Ziffer 10.1 wegen der Verletzung vertragswesentli-
cher Pflichten nicht gilt, ist der Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des bei Vertragsabschluss vorher-
sehbaren, typischen Schadens beschränkt.

10.3 Eine Beschränkung auf den Ersatz des bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, typischen Schadens 
gilt auch, wenn der Haftungsausschluss in Ziffer 10.1 nicht gilt, weil einfache Erfüllungsgehilfen von uns 
grob fahrlässig gehandelt haben.

10.4 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen (Vertrag zugunsten Dritter).

11.0 Umweltschutz, gefährliche Materialien, REACH-Verordnung

11.1 Sie haben bei der Erbringung Ihrer vertraglichen Leistungen die gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften zum Umweltschutz strikt zu beachten. Sie haften für die Umweltverträglichkeit der gelie-
ferten Produkte und für alle Folgeschäden, die durch die Verletzung Ihrer gesetzlichen Entsorgungs-
pflichten entstehen.
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11.2 Bei der Herstellung der an uns gelieferten Waren und Verpackungen dürfen keine Ozon abbauen-
den Stoffe, z. B. FCKW/CFC, Tetrachlorkohlenstoffe, Trichlorethan, verwendet werden.

11.3 Für Materialien (Stoffe, Zubereitungen) und Gegenstände (z. B. Güter, Teile, technisches Gerät, un-
gereinigtes Lagergut), von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes Ge-
fahren für Leben und Gesundheit von Menschen, für die Umwelt sowie für Sachen ausgehen können 
und die deshalb aufgrund von Vorschriften eine Sonderbehandlung in Bezug auf Verpackung, Transport, 
Lagerung, Umgang und Abfallentsorgung erfahren müssen, werden Sie uns mit dem Angebot ein voll-
ständig ausgefülltes Sicherheitsdatenblatt nach § 14 der Gefahrstoffverordnung und ein zutreffendes 
Unfallmerkblatt (Transport) übergeben. Im Fall von Änderungen der Materialien oder der Rechtslage 
werden Sie uns unverzüglich aktualisierte Daten- und Merkblätter übergeben.

11.4 Sie werden die Anforderungen der REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical 
Substances)-Verordnung in ihren jeweils gültigen Fassungen einhalten, um eine ordnungsgemäße und 
gleich bleibende Qualität der Vertragsprodukte zu gewährleisten.

12.0 Schutzrechte, Nutzungsrechte

12.1 Sie sind nicht berechtigt, unsere Handelsnamen, Logos, Warenzeichen oder gewerblichen Schutz-
rechte zu Ihrem eigenen oder zum Nutzen Dritter in Anspruch zu nehmen. Ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung dürfen Sie diese weder einzeln noch in Verbindung mit Ihren eigenen Handels-
namen, Warenzeichen oder Logos verwenden. Erteilen wir die Zustimmung, dann müssen Sie sich strikt 
an die Richtlinien hinsichtlich Größe, Positionierung und Layout der Handelsnamen, Warenzeichen oder 
Logos halten, die wir Ihnen zusammen mit der etwaigen Zustimmung übermitteln werden.

12.2 Produkte, die nicht zu Ihrem Standardangebot gehören und die Sie aufgrund unserer Anweisun-
gen oder nach unseren Zeichnungen bzw. technischen Spezifikationen hergestellt haben, dürfen ohne 
unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht Dritten angeboten, verkauft oder geliefert werden.

12.3 Produkte aus Ihrem Standardprogramm dürfen von Ihnen nicht Dritten angeboten, verkauft, ge-
liefert oder anderweitig auf den Markt gebracht werden, wenn unser Handelsname, Warenzeichen oder 
Logo noch auf dem Produkt erkennbar sind. Das Gleiche gilt, wenn Dritte z. B. wegen der speziellen 
Form, Farbe oder sonstiger Aufmachung der Ware davon ausgehen können, dass das betreffende Pro-
dukt von uns auf den Markt gebracht wurde.

12.4 Sie stehen dafür ein, dass sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und insbe-
sondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

12.5 Wir werden uns unverzüglich schriftlich gegenseitig unterrichten, falls gegenüber einem von uns 
Ansprüche wegen der Verletzung vertragsrelevanter Schutzrechte geltend gemacht werden.

12.6 Bei schuldhaftem Verstoß gegen diese Verpflichtungen (Lieferung rechtsmangelfreier Ware und 
Unterrichtungspflicht nach Ziff. 12.5) stellen Sie uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus 
etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und tragen auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang 
entstehen; auch Kosten für etwaige Rechtsverfolgung und Rückrufaktionen. Ihre Freistellungsverpflich-
tung bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme durch 
Dritte notwendigerweise entstehen.

12.7 Wird die vertragsgemäße Nutzung des Liefer-/Leistungsgegenstandes durch Schutzrechte Dritter 
beeinträchtigt, so sind Sie – unbeschadet Ihrer sonstigen vertraglichen Verpflichtungen – gehalten, sich 
auf eigene Kosten von dem über das Schutzrecht Verfügungsberechtigten um das Recht zu bemühen, 
dass der Liefer-/Leistungsgegenstand von uns uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für uns 
vertragsgemäß genutzt werden kann. Sie sind auch berechtigt, die schutzrechtsrelevanten Teile Ihrer 
Lieferung/Leistung so abzuändern, dass sie aus dem Schutzbereich herausfallen, gleichwohl aber den 
zwischen Ihnen und uns bestehenden vertraglichen Bestimmungen entsprechen.

12.8 Sind Ihre Bemühungen gemäß Ziffer 12.7 nicht erfolgreich, sind wir berechtigt, nach Abstimmung 
mit Ihnen und für eine Übergangszeit von höchstens 6 Monaten auf Ihre Kosten die Genehmigung zur 
Benutzung der betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwirken. Schei-
tern die Bemühungen gemäß Ziffer 12.7 oder 12.8, dann werden Sie auf Ihre Kosten die Anlage entfer-
nen und die von uns erbrachte Vergütung nebst banküblichen Zinsen zurückerstatten. Weitergehende 
gesetzliche Ansprüche behalten wir uns vor.

12.9 Mit der Lieferung eines urheberrechtlich geschützten Werkes erhalten wir von Ihnen ein einfaches, 
unbeschränktes Nutzungsrecht in allen Nutzungsarten.

13.0 Beistellungen, Verarbeitung, Vermischung, Werkzeuge

13.1 Alle Materialien und sonstige Beistellungen, die wir oder von uns beauftragte Dritte Ihnen zur 
Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen nicht für andere als die vertraglichen Zwecke 
verwendet werden. Diese Beistellungen sind während der gesamten Dauer der Überlassung als unser 
Eigentum zu kennzeichnen, gesondert zu lagern, in gutem Zustand zu halten und zu versichern. Verar-
beitung oder Umbildung werden für uns vorgenommen.

13.2 Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich zu unterrichten, wenn Dritte diese beigestellten Sachen 
pfänden sollten oder eine solche Maßnahme droht.

13.3 Alle beigestellten Materialien sind uns auf erste Anforderung wieder herauszugeben.

13.4 Änderungen der beigestellten Materialien sind nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung und nur in dem erlaubten Umfang zulässig.

13.5 Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

13.6 Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von 
uns beigestellten Sache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache als Ihre Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass Sie uns anteilmäßig Miteigentum übertragen. Sie verwahren das Alleineigentum oder das 
Miteigentum für uns.

13.7 Werden Werkzeuge, Vorrichtungen usw. von Ihnen oder in Ihrem Auftrag hergestellt, so werden Sie 
uns das Eigentum daran unverzüglich übertragen, wenn wir die Werkzeuge, Vorrichtungen usw. voll-
ständig bezahlt haben oder wenn diese durch uns voll amortisiert sind.

13.8 Werkzeuge, die wir Ihnen beistellen, bleiben unser Eigentum. Sie sind verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Sie sind verpflichtet, die uns 
gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
zu versichern. Etwaige Störfälle haben Sie uns sofort anzuzeigen. Unterlassen Sie dies schuldhaft, so sind 
Sie zum Ersatz aller uns hieraus entstehenden Schäden verpflichtet.

14.0 Geheimhaltung

14.1 Alle Dokumente und Unterlagen, die Ihnen von uns zur Verfügung gestellt wurden, sind unser 
Eigentum und dürfen Dritten vorbehaltlich unserer ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis nicht zugäng-
lich gemacht werden. Bei Beendigung des Auftrages sind alle Dokumente und Unterlagen kostenfrei 
an uns zurückzusenden. Ein Zurückbehaltungsrecht steht Ihnen an allen Dokumenten und Unterlagen 
nicht zu. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen Un-
terlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist.

14.2 Nach unseren Angaben, Zeichnungen und Modellen angefertigte Waren oder Unterlagen dürfen 
Dritten, ohne unser schriftliches Einverständnis, nicht überlassen werden.

14.3 Soweit unser Einverständnis zur Überlassung an Dritte vorliegt, müssen Sie dem Dritten die Ver-
pflichtungen gemäß 14.1 und 14.2 auferlegen.

15.0 Vertragsübergang, Änderung der Firma, Produktionsänderung, Lieferfähigkeit,  
Datenschutz, Teilunwirksamkeit

15.1 Sie haben uns jeden kraft Gesetzes eintretenden Vertragsübergang und jede Änderung Ihrer Firma 
unverzüglich mitzuteilen.

15.2 Sofern Sie vorhaben, Ihre Produktion zu ändern oder einzustellen, werden Sie uns dies unverzüg-
lich schriftlich anzeigen. Bei Produktionseinstellung müssen Sie sicherstellen, dass die bisher an uns ge-
lieferten Materialien mindestens 6 Monate nach Ihrer Mitteilung noch lieferbar sind.

15.3 Bei Lieferung von Kauf- und Normteilen sowie von Ihnen selbst hergestellten Produkten sichern Sie 
uns eine Lieferfähigkeit von 24 Monaten zu.

15.4 Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung anfallenden Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes im Rahmen der Vertragsabwicklung zu erheben, zu verarbeiten 
und zu nutzen.

15.5 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt.

16.0 Auftragsweitergabe, Abtretungsverbot, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

16.1 Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag oder we-
sentliche Teile des Auftrags an Dritte weiterzugeben. Wird diese Zustimmung erteilt, bleiben Sie uns als 
Gesamtschuldner verantwortlich.

16.2 Sie dürfen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

16.3 Zurückbehaltungsrechtekönnen Sie nur geltend machen, soweit sie auf demselben Vertragsver-
hältnis beruhen.

17.0 Vertragssprache, Korrespondenz

Die Vertragssprache ist deutsch. Sämtliche Korrespondenz und alle sonstigen Unterlagen und Doku-
mente sind in deutscher Sprache abzufassen. Dies gilt auch für die gesamte übrige Dokumentation, 
z. B. für Anzahlungs-und Gewährleistungsbürgschaften. Hiervon abweichend sind wir berechtigt, alle 
Unterlagen sowie die dazugehörige Kommunikation in englischer Sprache zu verlangen. Soweit sich die 
Vertragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut Vorrang.

18.0 Zahlungseinstellung, Insolvenz

Stellen Sie Ihre Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, das Insolvenzverfahren 
über Ihr Vermögen eröffnet oder liegen Wechsel oder Scheckproteste gegen Sie vor, so sind wir berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise fristlos zu 
kündigen, ohne dass daraus Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Wird der Vertrag von uns 
gekündigt, so werden die bis dahin ausgeführten Leistungen nur insoweit zu Vertragspreisen abgerech-
net, als sie von uns bestimmungsgemäß verwendet werden können. Der uns entstehende Schaden wird 
bei der Abrechnung berücksichtigt.

19.0 Erfüllungsort

Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Liefer-/Leistungs-
verpflichtung die von uns angegebene Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle; für alle übrigen Ver-
pflichtungen beider Seiten ist Erfüllungsort Seevetal-Hittfeld.

20. Compliance

20.1 Sie und die bei Ihnen beschäftigten Personen sowie Ihr Management sind im Allgemeinen und 
während der Dauer der Geschäftsbeziehung verpflichtet, alle Sie und die Geschäftsbeziehung mit uns 
betreffenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften einzuhalten, einschließlich (aber nicht nur) sol-
cher betreffend der Vermeidung von Korruption und Kartellverstößen, des Mindestlohns, des Umwelt-
schutzes und des Lebensmittelrechts.

20.2 Sie, Ihr Management und Ihre Beschäftigten werden (1) Amtsträgern, potenziellen Kunden oder 
deren Mitarbeitern oder Dritten keine unrechtmäßigen Vorteile versprechen, in Aussicht stellen oder 
gewähren und (2) keine unrechtmäßige Vorteile von potenziellen Kunden, deren Mitarbeitern oder Drit-
ten annehmen. 

20.3 Sie versichern, dass der Liefergegenstand weder durch Kinderarbeit, Gefängnis- oder Zwangsar-
beit, noch auf sklavenartige, gesundheitsschädigende oder ausbeuterische Weise hergestellt worden 
ist, oder auf anderem Wege gegen die allgemeinen ethischen Grundsätze, insbesondere die Menschen-
würde, in Bezug auf den Liefergegenstand verstoßen wurde. Sie versichern weiter, dass Sie Diskriminie-
rung und Belästigung Ihrer Beschäftigten nicht tolerieren und erforderlichenfalls Gegenmaßnahmen 
ergreifen. Sie werden stets für eine sichere Arbeitsumgebung sorgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
bezüglich Qualität, Gesundheitsschutz und Sicherheit einhalten, sowie die Belange des Umweltschutzes 
angemessen berücksichtigen. Sie werden keine verbotenen oder unsicheren Materialien oder Kompo-
nenten verwenden und stets eine umweltgerechte und sichere Entsorgung von Abfallstoffen gewähr-
leisten. 

20.4 Sie sind verpflichtet, uns über Verstöße gegen eine der vorstehenden Verpflichtungen unverzüg-
lich schriftlich zu unterrichten sowie zu erläutern, wie der Verstoß abgestellt wurde und welche Maß-
nahmen Sie ergriffen haben, damit sich ein Verstoß nicht wiederholt. Bei einem schwerwiegenden oder 
wiederholten Verstoß gegen die Verpflichtungen dieser Ziffer 20 steht uns ein fristloses Rücktritts- bzw. 
Kündigungs-recht aller mit Ihnen bestehender Rechtsgeschäfte zu.

20.5 Wenn Sie aus Anlass des Vertrages oder einer einzelnen Bestellung nachweislich eine Abrede ge-
troffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung oder eine unlautere Verhaltensweise 
darstellt, haben Sie 5% der Auftragssumme als pauschalierten Schadensersatz an uns zu zahlen, es sei 
denn, dass der Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird.

21.0 Gerichtsstand, anwendbares Recht

21.1 Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis, in welches diese AEB einbezogen sind, ergebenden Strei-
tigkeiten unser Geschäftssitz in Seevetal-Hittfeld. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage 
am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AEB bzw. einer vorrangigen Individualabrede 
oder am allgemeinen Gerichtsstand zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

21.2 Die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien richtet sich ausschließlich nach deutschem Recht un-
ter Ausschluss des UN-Abkommens zum internationalen Wareneinkauf (CISG).


